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 < Editorial

schen, die in den demokratischen Natio-
nen Europas wohnen, gehörten zu den 
lediglich 20 Prozent der Weltbevölke-
rung, die überhaupt in demokratischen 
Ländern leben. Auch unsere Freiheit, 
 unsere Rechtsstaatlichkeit und unser 
Wohlstand sind keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern müssten geschützt 
werden. Das könnten die Staaten in 
 Europa nicht  allein, sondern nur gemein-
sam. In den letzten beiden Jahren hät-
ten die europäischen Staaten gemein-
sam in eindrucksvoller Weise die 
Ukraine im Kampf gegen den russischen 
Aggressor unterstützt und täten dies 
weiterhin. Es sei aber nicht sicher, ob 
sich die USA in unveränderter Weise für 
Europa engagieren werde, besonders vor 
dem Hintergrund der Wahlen des ameri-
kanischen Repräsentantenhauses. Die 
Zukunft Europas hänge von seiner 
 Stärke und Geschlossenheit ab. Frau Dr. 
Puglierin zog daraus den Schluss, dass 
Europa gestärkt werden müsse – völlig 
unbenommen vom angestauten Re-
formbedarf in den europäischen Institu-
tionen und dringenden Handlungsbe-
darf, zum Beispiel bei dem Prinzip der 
Einstimmigkeit. 

Diesen Befund gelte es zu ergänzen: Die 
europäische Einheit wird auch von innen 
bedroht, wie die hohen Wahlergebnisse 
von Parteien mit europafeindlichen und 
undemokratischen Tendenzen in einigen 
Ländern Europas, wie zum Beispiel Un-
garn, Italien oder auch die Niederlande 
zeigen. So wird auch im Wahlkampfpro-
gramm der AfD für die Wahl zum 10. Eu-
ropäischen Parlament vom 6. bis 9. Juni 
2024 die eindeutige Position vertreten, 
Europa sei gescheitert. 

Der Appell von Dr. Puglierin, dass wir die 
Errungenschaft der demokratischen, kul-
turellen, sicherheitspolitischen Grundla-
gen Europas nicht aufs Spiel setzen, son-
dern für ihren Erhalt eintreten sollten, 
wurde mit viel Applaus bedacht. >

„Starker Staat – wehrhafte  
Demokratie“

Unter diesem Motto fand Anfang des 
Jahres 2024 in Köln die diesjährige Jah-
restagung des dbb in Köln statt. Die  
Diskussionen und Vorträge der Spitzen-
vertreter der unter dem Dach des dbb 
vereinigten Fachgewerkschaften und 
Verbände mit hochrangigen Fachleuten 
und Politikern zeigten, dass wir uns jen-
seits der beamten- und dienstrechtli-
chen Themen mit ganz grundsätzlichen 
Fragen des Demokratieverständnisses 
befassen müssen. Die Aktualität dieses 
Themas wird durch die anstehenden 
Wahlen in den Bundesländern, aber 
auch der Europawahl verstärkt.

Frau Dr. Jana Puglierin vom European 
Council on Foreign Relations stellte am 
Montag zunächst in ihren Thesen die 
starken sicherheitspolitischen und wirt-
schaftlichen Abhängigkeiten Europas 
von anderen Ländern dar: Die Men-
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Das Eintreten für den Rechts-
staat und die Demokratie war 
am Dienstag auch das Kernan-
liegen von Peter Müller, Richter 
des Bundesverfassungsgerichts 
a.D. und ehemaliger Minister-
präsident des Saarlandes. 

Er stellte fest, dass Krieg als 
Mittel der Politik zurückge-
kehrt sei. Und er zitierte Viktor 
Orbán, der eine illiberale De-
mokratie ohne die „Beschrän-
kungen des Rechtsstaats“ an-
strebt. 

Auch Peter Müller forderte, 
dass der Wettlauf der Systeme 
offensiv geführt werden müsse 
und wir unsere Freiheit, den 
Rechtsstaat und letztlich auch 
den Wohlstand nicht als 
Selbstverständlichkeit ansehen 
sollten.

Er griff in diesem Zusammen-
hang Aspekte auf, die für den 
öffentlichen Dienst und im Be-
sonderen für unsere Bundes-
wehr von großer Bedeutung 
sind. 

Beachtenswert sein klares 
Statement für eine allgemei-
ne Dienstpflicht: Sie führe zu 
einer Identifikation junger 
Menschen mit dem Staat. Da-
mit stärke sie den Rechts-
staat und die Demokratie, 
weil die jungen Menschen er-
fahren, dass man in einem 
demokratischen Rechtswesen 
nicht nur Rechte, sondern 
auch Pflichten habe. 

Zur Bedeutung des öffent-
lichen Dienstes stellte 
 Peter Müller folgende 
 Thesen auf:

Ein Rechtsstaat müsse die Ak-
zeptanz bei den Menschen fin-
den. Diese Akzeptanz wäre 
dann in Gefahr, wenn der Voll-
zug der Gesetze nicht gelingt, 
etwa durch zu wenig Richter, 
hierdurch zu lange Gerichtsver-
fahren oder auch nicht amts-
angemessene Alimentation der 
Beamtinnen und Beamten.

Das Vertrauen in die Demokra-
tie steige, wenn die Demokra-
tie die Probleme löst. Dazu ge-
höre neben klugem Regieren 
auch ein funktionierender 
 öffentlicher Dienst, der auf 
 einem rechtsstaatlichen Fun-
dament handelt. 

Liebe Leserinnen und Leser,  
es ist mir wichtig, diese klaren 
Aussagen, diesen ausnahms-
weisen Blick über den Teller-

rand unseres Alltagsgeschäfts, 
mit euch und Ihnen zu teilen. 

Wir als VBB fühlen uns nicht nur 
gemäß unserer Satzung ver-
pflichtet, die demokratischen 
Werte hochzuhalten, sondern 
begleiten den Schutz und die 
Stärkung dieser Werte auf allen 
Ebenen aktiv und konstruktiv. 

Mit diesen Plädoyers hat das 
Jahr gut begonnen. Hoffen wir, 
dass 2024 für die Demokratie, 
den Rechtsstaat und den 
 öffentlichen Dienst auch ein 
gutes Jahr bleibt.

Ihre 

Imke von Bornstaedt-Küpper,  
Bundesvorsitzende

VBB-Mitglieder-Werbeaktion 2024
Unter dem Motto „Mitglieder werben Mitglieder“ setzt der VBB seine  
erfolgreiche Mitgliederwerbeaktion auch im Jahr 2024 fort.

Wer bis zum 31. Dezember 
2024 ein neues beitrags-
pflichtiges Mitglied wirbt,  
erhält eine Werbeprämie in 
Höhe von 20 Euro für jedes 
geworbene Mitglied. Das ge-
worbene Mitglied erhält als 
Prämie eine RFID Anti- 
Skimming-Karte.

Wenn du dich gleichzeitig auch 
beim dbb vorsorgewerk anmel-
dest, erhältst du einen 15-Eu-
ro-Amazon-Gutschein – dies 
gilt auch für deine/n Werber:in 
oder wenn du selbst Kolleg:in-
nen wirbst.

Bei dieser Anti-Skimming-Kar-
te handelt es sich um einen so-
genannten RFID-Blocker, der 
EC- und Kreditkarten effektiv 
vor Hackerangriffen und somit 
ungewolltem Bezahlen (Ausle-
sen der Karte und Abbuchen 
von Geld – kontaktloses Bezah-
len) schützen kann! Durch den 
speziellen Aufbau absorbiert 
die Karte die Energie des elek-
tromagnetischen Feldes, das 
von RFID-Lesegeräten ausge-

sendet wird; so kommt keine 
Kommunikation mit der EC-/
Kreditkarte zustande. 

Das Ganze funktioniert ohne 
Störfunktion, ohne Elektronik 
und damit auch ohne Batterien 
und Elektrosmog und die Karte 
wird einfach zu den anderen 
Karten ins Portemonnaie ge-
steckt.

Und jetzt sind Sie gefragt

Die Ansprüche an eine auf die 
Bedürfnisse der Kolleg:innen 
ausgerichtete gewerkschaft-
liche Vertretung der Beschäf-
tigten wachsen. Bei immer 
schwierigeren politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen rückt das Interesse 
an einer wirksamen berufspo-

litischen Interessenvertretung 
in den Vordergrund. 

Helfen Sie mit, durch Wer-
bung neuer Mitglieder unse-
ren Verband und damit unse-
re/Ihre Interessen weiter zu 
stärken:

Wir alle sind der VBB! Und nur 
gemeinsam sind wir stark!

 _
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Versorgung

Bundesverwaltungsgericht ermöglicht  
Neufestsetzung von Ansprüchen
Der pauschale Ausschluss der Ruhegehaltsfähigkeit von Zeiten vor Voll-
endung des 17. Lebensjahres verstößt gegen das Verbot der Alters-
diskriminierung des europäischen Rechts.

Bisherige Vorschriften in 
Bund und Ländern sind infol-
gedessen in den letzten Jah-
ren aus den Beamtenversor-
gungsgesetzen gestrichen 
worden.

Das Bundesverwaltungs-
gericht hat mit Urteil vom  
20. April 2023 entschieden, 
dass die festgestellte Rechts-
widrigkeit auch Auswirkungen 
für bereits bestands kräftige 
Versorgungsfestsetzungen 

hat. Dies ist dann der Fall, 
wenn grundsätzlich ruhege-
haltsfähige Zeiten vorliegen, 
die jedoch allein deswegen 
keine Berücksichtigung fan-
den, weil sie vor Vollendung 
des 17. Lebensjahres lagen. 
Diese Festsetzungen müssen 
zurückgenommen und unter 
Einschluss der infragekom-
menden Zeiten mit Wirkung 
ab dem Monat Mai 2023 neu 
festgesetzt und beschieden 
werden; dies gilt auch für die 

entsprechenden Fälle von 
 Hinterbliebenenversorgung.

Da dies bei den einzelnen 
Dienstherren nicht überall von 
Amts wegen erfolgen wird, kann 
zur Rechtswahrung ein entspre-
chender Antrag auf Wiederauf-
greifen des Verfahrens gemäß  
§ 51 VwVfG an die versorgungs-
regelnde Stelle erforderlich sein.

Die Voraussetzungen für einen 
solchen Antrag sind:

 > Eintritt in den Ruhestand vor 
der jeweiligen Nichtanwen-
dung beziehungsweise Strei-
chung des Kriteriums der Voll-
endung des 17. Lebensjahres

 > Nichtberücksichtigung von 
grundsätzlich als ruhege-
haltsfähig anerkannten 
 Zeiten explizit für den Zeit-
raum vor der Vollendung des 
17. Lebensjahres

 > Der Höchstruhegehaltssatz 
von 71,75 Prozent nach 40 
 ruhegehaltsfähigen Jahren 
darf noch nicht erreicht sein, 
da in diesem Fall keine Verbes-
serung mehr erfolgen kann.

 Quelle: dbb
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Änderung der Sonderurlaubsverordnung 

Sonderurlaub bei Betreuung eines erkrankten 
Kindes
Das BMI hat die Änderung der Sonderurlaubsverordnung in Bezug auf die 
Betreuung eines erkrankten Kindes mit Wirksamkeit zum 1. Januar 2024  
bekannt gegeben.

Durch das Pflegestudiumstär-
kungsgesetz (PflStudStG) vom 
15. Dezember 2023, das eine 
Änderung des § 45 Abs. 2a 
SGB V vorsieht, wird ab dem 
1. Januar 2024 anstatt des wie-
der regulären Leistungszeit-
raums für das Krankengeld bei 
Betreuung eines erkrankten 
Kindes eine befristete Erhö-

hung für die Jahre 2024 und 
2025 erfolgen.

Für die Kalenderjahre 2024 und 
2025 beträgt die Dauer des ge-
währten Sonderurlaubs nun:

Für jedes Kind längstens bis zu 
13 Arbeitstage im Urlaubsjahr, 
für alle Kinder zusammen 

höchstens 30 Arbeitstage im 
Urlaubsjahr; bei alleinerziehen-
den Beamtinnen und Beamten 
beträgt die Dauer des gewähr-
ten Sonderurlaubs für jedes 
Kind längstens bis zu 26 Ar-
beitstage im Urlaubsjahr, für 
alle Kinder zusammen höchs-
tens 60 Arbeitstage im Ur-
laubsjahr.

Begründung: 
Beamtinnen und Beamte sollen 
durch eine derzeit noch im 
Rechtsetzungsverfahren befind-
liche Änderung der Sonderur-
laubsverordnung befristet für 
die Kalenderjahre 2024 und 
2025 bis zu 13 Arbeitstage Son-
derurlaub unter Fortzahlung der 
Bezüge erhalten. Dies entspricht 
einer Übertragung von rund  
90 Prozent (rechnerisch 
86,6 Prozent) der 15 Tage Frei-
stellung gemäß § 45 SGB V und 
trägt dem Umstand Rechnung, 
dass der Krankengeldanspruch 
als Lohnersatzleistung der Höhe 
nach noch um individuell antei-
lige sozialversicherungsrecht-
liche Abgaben gekürzt wird.

Die Anzahl der Sonderurlaubs-
tage für Alleinerziehende sowie 
die maximale Höhe des An-
spruchs bei mehreren Kindern 
leitet sich von 13 Tagen propor-
tional im gleichen Verhältnis ab, 
wie dies § 45 Abs. 2a SGB V für 
die Beschäftigten vorsieht. Al-
leinerziehenden werden bis zu 
26 Tage Sonderurlaub gewährt. 
Bei mehreren Kindern beträgt 
die Anspruchshöhe maximal  
30 und bei Alleinerziehenden  
60 Tage pro Kalenderjahr.

 _

Information der  
Beihilfestellen im  
Bundesverwaltungsamt
Die Beihilfe ist nicht für die elektronische  
Patientenakte zuständig.

Die Beihilfestellen im Bun-
desverwaltungsamt möchten 
zu einem aktuell erhöhten 
Anfrageaufkommen bei der 
Beihilfe bezüglich der elektro-
nischen Patientenakte infor-
mieren.

Zahlreiche beihilfeberechtigte 
Personen möchten der Einrich-
tung einer elektronischen Pati-
entenakte widersprechen, für 
die jedoch nicht die Beihilfe zu-
ständig ist, sondern die Kran-
kenversicherungen.

 _
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